
Stundungs- und Ratengesuche

Sie haben die Möglichkeit, bei der Abteilung Finanzen schriftlich ein Gesuch um Zahlungsaufschub zu stellen. Das
Gesuch muss einen konkreten Vorschlag über die Ratenhöhe und Zahlungstermine enthalten sowie Aufschlüsse über das
monatliche Budget geben.

Das Gesuch muss eine Begründung enthalten. Der Verzugszins bleibt jedoch selbst bei einer Stundung bis zu
vollständigen Zahlung geschuldet.

Wichtig ist, dass Sie bei Zahlungsschwierigkeiten früh genug mit uns in Kontakt treten, damit eine Lösung gefunden
werden kann.

Stundungsgesuch

https://www.ag.ch/de/smartserviceportal/dienstleistungen?dl=zahlungserleichterungen-fuer-kantons-und-gemeindesteuern-beantragen-d0957846-4b2e-4f66-b12a-99336449c76f_de

